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Greenmaster Liquid Effect Fe / 6.3
Fe
Schnelles Green-up innerhalb weniger Stunden.
Langzeitwirkung bis zu 6 Wochen.

Greenmaster Liquid Effect enthält TMax für eine bessere Nährstoffaufnahme über Blatt und Wurzel und optimiert die Farbe und die
Widerstandsfähigkeit des Rasens ohne zusätzliche Stickstoffgabe.

ANWENDUNG
Um eine optimale Blattaufnahme zu gewährleisten, vermeiden Sie ein Ausbringen bei hohen Temperaturen. Nicht bei Frost oder
Trockenheit ausbringen. Nach dem Mähen ausbringen, um ein Aufnehmen mit dem Mäher zu vermeiden. Alle Greenmaster Liquid
Produkte sind untereinander mischbar, außer Greenmaster Liquid CA-Booster (nicht mischbar) und Greenmaster Liquid Effect (nicht
mischbar mit Greenmaster Liquid Spring & Summer und CA-Booster). Die Greenmaster Liquid Produkte sind ebenfalls mischbar mit dem
Wetting Agent H2Pro und H2Pro Maximise von ICL.

DOSIERUNG
40-120 l/ha

ZU BEACHTEN
Nicht anwenden, wenn ein Kontakt mit Beton, Marmor, Stein, Stoff, Schwimmbad, usw. möglich ist. Bei Verschüttung auf Pflastersteinen,
Beton, Kleidung usw. sofort abbürsten, da das Produkt zu Verfärbungen führen kann.

Geeignet für Golfrasen - Fairway, Parkrasen, Sportrasen, Zierrasen
Kultur/Pflanze
Packgrössen 10 kg
Dosierung l/ha

Saison Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August
September, Oktober, November, Dezember

Düngetyp / PSM Kategorie Dünger mineralisch
Eigenschaften / Zusammensetzung mineralisch
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% N Gesamtstickstoff
% P₂O₅ Phosphat
% K2O Kaliumoxid
6.3 % Fe Eisen

Lagerung
Trocken und in Originalverpackung für Kinder und Tiere unerreichbar lagern, von Lebens-
und Futtermittel fernhalten. Bei sachgemässer Lagerung (frostfrei und trocken)
unbeschränkt haltbar.

Entsorgung
Restmengen gemäss Anwendungsempfehlung aufbrauchen oder in Originalverpackung
der Verkaufsstelle zurückgeben. Leere Verpackungen ungereinigt der kommunalen
Abfallentsorgung zuführen.


